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„Kein h�heres Gut“: Die P�pstliche Geheimhaltung

ROM. (hpd) Seit einiger Zeit wird im Zu-
sammenhang mit den Missbrauchsf�llen in 
der Katholischen Kirche kontrovers �ber 
das „p�pstliche Geheimnis“ diskutiert. Ins-
besondere in der Behinderung und Vereite-
lung der Strafverfolgung entsteht der Ge-
gensatz zwischen staatlichem und kirchli-
chem Recht.

Ein Kommentar von Matthias Krause

Kritiker: Geheimhaltungspflicht behin-
dert Strafverfolgung

Kritiker werfen dem Vatikan vor, mit zwei 
Schreiben aus den Jahren 1962 und 2001 (letz-
teres verfasst vom damaligen Pr�fekten der 
Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Rat-
zinger, dem heutigen Papst) bei der kirchlichen 
Untersuchung von Missbrauchsf�llen allen Be-
teiligten die Pflicht zu absoluter Geheimhaltung aufzuerlegen, was die Meldung von F�llen an die Strafverfol-
gungsbeh�rden verhindert habe. (Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass es, zumindest in 
Deutschland, keine Meldepflicht f�r tats�chliche oder Verdachtsf�lle auf sexuellen Missbrauch gibt.)

Kirche: Geheimhaltung betrifft nur das kirchliche Verfahren
Verteidiger der Katholischen Kirche sagen, das p�pstliche Geheimnis beziehe sich nur auf das kirchliche Verfah-
ren und stehe einer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbeh�rden nicht im Wege. So erkl�rte der Sonderbe-
auftragte der Deutschen Bischofskonferenz f�r sexuellen Missbrauch, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, 
Anfang April:

Ackermann betonte gleichzeitig, das p�pstliche Geheimnis, das in einem vatikanischen Schreiben von 2001 unter 
anderem f�r Missbrauchsf�lle gefordert wird, bedeute nicht, dass solche F�lle vor der staatlichen Justiz geheim-
gehalten w�rden: „Die Geheimhaltungspflicht besagt nur, dass das kirchliche Verfahren mit gr��ter Diskretion 
behandelt werden muss“, sagte der Bischof. Das sei „selbstverst�ndlich“. „Wir beanspruchen keinen Rechtsraum 
f�r uns, der mit der staatlichen Rechtsprechung konkurrieren w�rde.“ [FOCUS ONLINE, 2.4.2010]

Analyse der kirchlichen Vorschrift
Nun ver�ffentlichte am 13.4.2010 DER TAGESSPIEGEL einen Artikel („Die Verliese des Vatikan“) des italienischen 
Philosophen und Journalisten Paolo Flores d’Arcais, in dem dieser dem jetzigen Papst (Benedikt XVI.) und sei-
nem Vorg�nger (Johannes Paul II.) vorwirft, die Aufkl�rung von Missbrauch verhindert zu haben:

"Dabei geht es keineswegs um einzelne F�lle von Vertuschung auch im Umfeld der Kirchen-„Justiz“, die inzwi-
schen erwiesen sind und �ber die vor allem die amerikanischen und deutschen Medien berichtet haben. Es geht 
um die Verantwortung beider P�pste f�r s�mtliche F�lle von Missbrauch innerhalb der Kirche, die nicht der 
staatlichen Justiz angezeigt wurden. Entscheidend ist folgender Punkt: Der Pontifex und der Kardinalpr�fekt der 
Glaubenskongregation verpflichteten bindend alle Bisch�fe, Priester und ihr Hilfspersonal, im Zusammenhang 
mit Missbrauchsf�llen innerhalb der Kirche nichts an die Beh�rden durchsickern zu lassen."

Als Beleg verweist d’Arcais auf eine „Instruktion“ des damaligen Kardinalstaatssekret�rs Jean Villot vom M�rz 
1974, die bei kathpedia in voller L�nge auf Deutsch einsehbar ist.

D’Arcais macht zun�chst deutlich, dass sich das p�pstliche Geheimnis auf F�lle von sexuellem Missbrauch er-
streckt (best�tigt durch Bischof Ackermanns oben erw�hnte Erkl�rung) und dass es f�r – so d’Arcais – „aus-
nahmslos alle“ gilt: „Die Kardin�le, die Bisch�fe, h�here W�rdentr�ger, h�here und niedrigere Angestellte, Be-
rater, Sachverst�ndige, Personal geringeren Ranges, die Legaten des Heiligen Stuhls und deren Mitarbeiter und 
so weiter.“

Die Auflistung aus der „Instruktion“ lie�e sich vielleicht so zusammenfassen: Neben den Kardin�len, Bisch�fen 
usw., die quasi von ihrer Stellung her dem p�pstlichen Geheimnis unterliegen, fallen auch alle Personen darunter, 
die – ob beabsichtigt oder nicht – von derartigen Angelegenheiten oder Dokumenten Kenntnis erhalten. Nur so 
macht die h�chste Geheimhaltungsstufe ja auch Sinn: Wenn sie n�mlich umfassend ist.
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Ein interessanter Punkt, auf den d’Arcais nicht ausdr�cklich hinweist, der aber der „Instruktion“ zu entnehmen ist: 
Dem p�pstlichen Geheimnis unterliegen auch „alle, die von [den Legaten des Apostolischen Stuhles und ihren 
Bediensteten] in solchen Angelegenheiten befragt werden“. Dies k�nnte durchaus dazu f�hren, dass auch die Op-
fer, wenn sie denn im Rahmen eines solchen Verfahrens befragt wurden, dem p�pstlichen Geheimnis unterliegen. 
Dies war in der Vergangenheit bereits kritisiert worden [S�ddeutsche, 29.8.2003], wurde aber seitens der Kirche 
bestritten. Allerdings ist mindestens ein Fall bekannt, bei dem in Irland zwei jugendliche Missbrauchsopfer in Ge-
genwart des (jetzigen) Erzbischofs von Armagh, Kardinal Se�n Brady (damals protokollf�hrender Priester), tat-
s�chlich einen Eid leisten mussten, �ber die kirchliche Untersuchung zu schweigen – dabei ging es um den Fall 
des Priesters Brendan Smyth, der �ber 40 Jahre lang etwa neunzig Kinder missbraucht und sexuell misshandelte. 

„Kein h�heres Gut“

Auf den Eid, den alle diejenigen zu leisten haben, die zu p�pstlichen Geheimangelegenheiten kraft ihres Amtes 
oder wegen einer besonderen Angelegenheit Zugang haben, geht auch d’Arcais in seinem Artikel ein. Da der Ar-
tikel nur eine gek�rzte Fassung der Eidesformel enth�lt, hier der komplette Artikel aus der „Instruktion“ von 1974 
[Hervorhebungen im Text von mir]:
"Art. IV Wer zu p�pstlichen Geheimsachen kraft seines Amtes Zugang hat, muss einen Eid nach folgender Formel 
leisten: 
Ich ... 
verspreche, indem ich die heiligen Evangelien Gottes ber�hre, vor ... 
treu das „p�pstliche Geheimnis“ zu wahren in den Sachen und Angelegenheiten, die unter dieses Geheimnis fal-
len (F�r diejenigen, die zum p�pstlichen Geheimnis in einer besonderen Angelegenheit Zugang erhalten: zu wah-
ren in der mir anvertrauten Sache), derart dass es mir in keiner Weise noch unter irgendeinem Vorwand, sei 
dies ein hÄheres Gut, seien es ÅuÇerst drÅngende und schwerwiegende GrÉnde, erlaubt ist, das vorgenannte 
Geheimnis zu verletzen. 
Ich verspreche, dieses Geheimnis zu wahren auch nach Abschluss der Sachen und Angelegenheiten, f�r die eine 
solche Geheimhaltung ausdr�cklich angeordnet ist. Sollten mir in einem Fall Zweifel Éber die genannte Ge-
heimhaltungspflicht kommen, werde ich zugunsten der Geheimhaltung entscheiden. 
Ferner wei� ich, dass wer gegen diese Geheimhaltungspflicht verst��t, eine schwere S�nde begeht. 
So wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien, die ich mit meinen H�nden ber�hre."

Mit anderen Worten: Das p�pstliche Geheimnis darf aus keinem Vorwand, auch nicht aus dringenden oder 
schwerwiegenden Gr�nden oder wegen eines h�heren Gutes verletzt werden. Und bei Zweifeln dar�ber hat 
man sich ebenfalls f�r die Geheimhaltung zu entscheiden.

Wenig Raum f�r Meldung an die Staatsanwaltschaft
Dies l�sst, gelinde gesagt, wenig Raum, um Missbrauchsf�lle an die staatlichen Beh�rden zu melden. Es wider-
spricht auch den Erkl�rungen seitens der Katholischen Kirche, die in letzter Zeit immer wieder zu h�ren waren, 
das kirchliche Recht relativiere das staatliche Recht in keiner Weise und sei diesem auch nicht vorgeordnet (so 
z.B. Monsignore Dr. Stefan He�e vom K�lner Generalvikariat in einem Interview - (Kirchenzeitung K�ln, Nr.
11/2010 vom 19. M�rz).

M�glicherweise ist die obige Bestimmung auch der Grund, weshalb in den Leitlinien der Deutschen Bischofskon-
ferenz zum sexuellen Missbrauch lediglich die Rede davon ist, erwiesenen T�tern zur Selbstanzeige zu raten: 
Denn die Deutsche Bischofskonferenz kann sich mit ihren Leitlinien ja nur in dem Rahmen bewegen, der durch 
die r�mischen Vorschriften gesetzt ist – und eine Mitteilung an die Strafverfolgungsbeh�rden durch jemand ande-
ren als den T�ter bzw. das Opfer w�rde u.U. bereits eine Verletzung des p�pstlichen Geheimnisses darstellen. 
M�glicherweise erkl�rt sich dadurch auch der breite Widerstand gegen eine Meldepflicht, die ja ebenfalls zu einer 
Verletzung des P�pstlichen Geheimnisses f�hren k�nnte.

Vatikan lobte Vertuschung
In der vergangenen Woche wurde ebenfalls bekannt, dass 2001 der damalige Pr�fekt der Kongregation f�r den 
Klerus im Vatikan, Dar�o Kardinal Castrill�n Hoyos, ein Dankschreiben an den franz�sischen Bischof Pierre Pi-
can schickte, der wegen versuchter Vertuschung im Fall eines p�dophilen Priesters zu drei Monaten Haft auf Be-
w�hrung verurteilt worden war. Kardinal Hoyos schrieb ihm:
"Sie haben wohl gehandelt, und ich freue mich, einen Mitbruder im Episkopat zu haben, der es vor den Augen der 
Geschichte und allen anderen Bisch�fen vorzieht, lieber ins Gef�ngnis zu gehen, als einen anderen Priester zu 
denunzieren." Pican habe vorbildlich gehandelt, man werde die Mitbr�der des Bistums in dieser Hinsicht ermun-
tern, so der Kardinal. [SPIEGEL ONLINE, 16.4.2010]

Der p�dophile Priester war wegen wiederholter Vergewaltigung eines Jungen und sexuellen Missbrauchs an zehn 
weiteren zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Und als Pr�fekt der Kongregation f�r den Klerus ist Castrill�n Hoy-
os nicht irgendwer, sondern hat praktisch den Rang eines geistlichen Ministers (f�r die Priesterschaft).
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Als Reaktion auf das Bekanntwerden des Dankschreibens erkl�rte Vatikansprecher Federico Lombardi:
"Dieses Dokument ist ein Beweis daf�r, wie angebracht die einheitliche zentrale �bertragung der Behandlung der 
F�lle sexueller Mi�br�uche Minderj�hriger durch Mitglieder des Klerus in die Kompetenz der r�mischen Kon-
gregation f�r die Glaubenslehre war, um dadurch eine rigorose und koh�rente �berwachung der F�lle zu garan-
tieren, wie es tats�chlich durch die vom Papst im Jahr 2001 approbierten Dokumente festgelegt wurde." [kath.net, 
17.4.2010]

Das Problem ist nur: Die neuen Richtlinien f�r die Behandlung von Missbrauchsf�llen traten schon im Fr�hjahr 
2001 in Kraft – das Dankschreiben f�r die Vertuschung ist aber vom 8. September: vier Monate sp�ter.
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